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DACHGESTALTUNG 

Dachform 

Es sind ausschließlich Flachdächer (FD) zulässig. 

Dachbegrünung 

Hinweis: siehe Festsetzung zur Dachbegrünung unter Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Punkt 1.7.3.). 

EINFRIEDUNGEN 

Grundstückseinfriedungen sind bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m zulässig. 

Einfriedungen sind ausschließlich in Form von lebendigen Gehölzhecken mit dahinterliegenden 
Maschendraht- und Stabmattenzäunen zulässig. 

ORDNUNGSWIEDRIGKEITEN 

Ordnungswidrig handelt nach § 75 LBO, wer vorsätzlich oder fahrlässig bauordnungsrechtliche 
Festsetzungen nach § 74 LBO zuwiderhandelt. Bei Zuwiderhandlung wird auf§ 74 LBO 
verwiesen. 

3. HINWEISE 

3.1. NUTZUNGSSCHABLONE 

Art der baulichen Nutzung Anzahl zulässiger Vollgeschosse 

GRZ - Grundflächenzahl Bauweise 

Dachform 

Füllschema der 
Nutzungsschablone 

3.2. ARTENSCHUTZRECHTLICHE VERMEIDUNG- UND ERSATZMAßNAHMEN 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind umzusetzen, um Gefährdungen von Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäischer Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern 
und das Eintreten von Verbotstatbeständen gern. 44 BNatSchG zu vermeiden: 

V1 - Gebäudeabriss 

• Der Abriss von Gebäuden muss außerhalb der Brutzeit von Vögeln und der Aktivitätszeit
von Fledermäusen zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erfolgen.

• Da eine ganzjährige Nutzung durch Fledermäuse nicht ausgeschlossen werden kann, ist
ein Abriss im Monat Oktober zu empfehlen. Zu dieser Zeit sind die Tiere noch mobil und
können gern. Gefahrenbereich von allein entfliehen.

• Der Gebäudeabriss sollte unter ökologischer Baubegleitung stattfinden, um Spalten an der
Außenfassade der Gebäude, sowie nicht einsehbare Bereiche am Dachüberstand auf ein
Vorhandensein von Fledermäusen zu überprüfen.

• Sollten beim Abriss der Gebäude Fledermäuse gefunden werden, so ist der örtliche
Fledermausbetreuer zu informieren (zu erfragen bei der Unteren Naturschutzbehörde der
Stadt Ulm).

V2 - Gehölzrodungen 

• Die Fällung von Gehölzen muss außerhalb der Brutzeit von Vögeln und der Aktivitätenzeit
von Fledermäusen zwischen Ende Oktober und Ende Februar erfolgen.

• Die Baumhöhlen sollten vor Rodung hinsichtlich geschützter Arten erneut überprüft
werden.

• Sollten bei der Gehölzrodung Fledermäuse gefunden werden, so ist der örtliche
Fledermausbetreuer zu informieren (zu erfragen bei der Unteren Naturschutzbehörde der
Stadt Ulm).
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